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Erwachsenenschutz

Keine Entmiindigung mehr nach dem neuen Erwachsenenschutzgesetz

Vormundschaftsbehorden sind auf das Wissen
des Pflegepersonals angewiesen

Die mit dem Erwachsenenschutzrecht neu eingefiihrten
abgestuften Beistandschaften haben fiir die Arbeit in den
Heimen wenig Konsequenzen, sagt Ivo Biderbost, Leiter
Rechtsdienst der Stadtziircher Vormundschaftsbehdrde.

Das Fachwissen des Pflegepersonals werde vermehrt beriick-
sichtigt, um alle Félle individuell beurteilen zu kénnen.

Alle Massnahmen sind kiinftig massgeschneidert.

Robert Hansen

«Meine Tochter wird volljahrig, obwohl sie behindert ist. Ich bitte
sie das zu machen was sein muss. Frau Gross von Pro Infirmis
hat das gesagt. Mit freundlichen Griissen.» Ivo Biderbost, Leiter
Rechtsdienst der Stadtziircher Vormundschaftsbehorde, zeigte
einen in wackeliger Handschrift geschriebenen Brief. «<So kom-
men manche Antrdge an die Vormundschaftsbehorde», sagte er
an einem Informationsabend der Paulus-Akademie in Zirich.
«Das Erwachsenenschutzrecht ist nichts Abstraktes. Es ist etwas,
das im Leben passiert», betonte Biderbost. Es gebe Personlichkei-
ten, die sich besser im Leben zurechtfinden als andere. Fiir die
schwécheren Leute in der Gesellschaft miisse man etwas tun. Das
Vormundschaftswesen sei eine Antwort darauf. <Menschen, die
selber nicht am Rechtsleben teilnehmen, denen lassen wir eine
Stimme zukommens», beschrieb Biderbost, der auch im Vorstand
der Pflegekinderaktion Schweiz einsitzt und an verschiedenen
Schweizer Universitdten doziert, einleitend seine Arbeit in der
Vormundschaftsbehorde.

Neu beurteilt

Angehorige, Pflegepersonal, Betroffene, Behordenvertreter — die
Veranstaltung war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Menschen
interessieren sich aus verschiedenen Griinden flir das neue Er-
wachsenenschutzrecht, das 2012 in Kraft treten soll. Oder erst
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2014? Noch ist unklar, wann der Bundesrat das neue Gesetz ein-
fihrt. «Das ist wie Kaffeesatzlesen. Aber sicher nicht vor dem Jahr
2012», sagte Biderbost. Dabei sei man an der ersten Sitzung zum
neuen Erwachsenenschutzgesetz noch davon ausgegangen, dass
dieses spatestens zur Jahrtausendwende kommt. Der Grund fir
die lange Fristist bei den Kantonen zu suchen. Diese sind sehr un-
terschiedlich auf die neuen Vorgaben und deren Umsetzung vor-
bereitet. Wahrend beispielsweise der Kanton Glarus nur noch
eine Vormundschaftsbehorde kennt, steckt man im Kanton Zi-
rich bei der Umstrukturierung noch in den Kinderschuhen. Dort
ist laut Biderbost noch nicht einmal klar, ob Verwaltungsbehér-
den oder gar Gerichte eingesetzt werden. «Derzeit hat jede Ge-
meinde eine Vormundschaftsbehorde. Diese haben viel zu wenige
Félle, um diese professionell betreuen zu kénnen. Doch noch wis-
sen wir Uiberhaupt nicht, ob wir kiinftig Behérden haben, die fiir
Bezirke oder gar ganze Regionen zustandig sein werden, ob es also
30 bis 40 oder nur S bis 6 Stellen sein werden. Im Kanton Zirich
brauchen wir noch viel Zeit.» Das Bundesgesetz schreibe einzig
vor, dass Fachbehorden gebildet werden missen. «Nicht jede der
171 Gemeinden wird sich leisten kénnen, Profis anzustellen, die
sich den jahrlich vielleicht drei Fallen widmen. Es braucht eine
Anzahl Falle, damit man Routine erhalt. Heute geht man davon
aus, dass ein Perimeter mindestens 50 000 Bewohnende umfas-
Sen muss.»

Mit der Einfihrung des neuen Gesetzes mussen alle Falle neu
beurteilt werden. Einzeln. Denn alle zuvor verordneten Mass-
nahmen und Verfligungen flir eine Person werden am Stichtag
hinféllig. Darin liegt auch die grosse Herausforderung. «<Das Mass-
nahmensystem ist zentral. Wir haben heute ein breites Massnah-
menspektrum. Auf alle Fille will man mit dem neuen Gesetz
massgeschneidert reagieren konnen - ein hehres Ziel. Ein Eingriff
soll so schwach wie mdglich sein, der Schutz aber so stark wie
moglich», betonte Biderbost. Dabei sei wichtig, auf die Werte wie



Das neue Erwachsenenschutzgesetz kennt nur noch die Beistandschaft, unterteilt in vier Untergruppen.

Selbstbestimmung, Familiensolidaritédt, Subsidiaritdit und Ver-
haltnismassigkeit zu achten.

Keine Entmiindigung mehr

Die volle Handlungsfahigkeit einer Person ist der Normalfall. Die
schwéachste Massnahme ist die Beistandschaft — auch heute
schon nach dem geltenden Gesetz aus dem Jahr 1907 die klassi-
sche vormundschaftsrechtliche Massnahme. Die Handlungs-
fahigkeit einer Person wird dabei nicht eingeschrankt. Doch die
Félle sind komplex geworden. Wozu ist ein Beistand befugt, was
darf er, und was nicht? Darf er das Vermdgen verwalten? Was darf
er verfligen? Der Staat gibt einem Beistand die Vollmacht, punk-
tuell Entscheide zu treffen. «<Mit der kombinierten Beistandschaft
wird die Vertretung ziemlich umfassend. Da besteht ein Revisi-
onsbedarf. Was wir heute machen, steht gar nicht im Gesetz»,
sagte Biderbost. «<Das pure Gegenteil ist die Vormundschaft. Eine
Person wird entmiindigt, und ein Vormund trifft alle Entscheide.
Die eigene Unterschrift ist quasi wertlos.» Nach dem neuen Ge-
setz wird niemand mehr entmiindigt. Statistisch vernachlassig-
bar sei heute die Beiratschaft, wo eine Person bezlglich Vermo-
gensentscheiden entmiindigt wird, ansonsten aber voll hand-
lungsfahig ist, mit einem Beistand an der Seite.

«Das System, mit dem wir Uiber 100 Jahre leben, ist ungeheuer
starr. Die vielen Sachverhalte miissen wir in nur drei mogliche
Massnahmen packen. Bei jedem Fall kénnen wir eigentlich nur zu
viel oder zu wenig machen. Wird ein Vormund eingesetzt, muss
man eine Person entmiindigen. Ein Beistand ist hingegen gar
nicht handlungsfahig. Deshalb braucht es eine Revision», so Bi-
derbost. Allerdings wiirden die Behorden das Gesetz schon heute

interpretieren und auslegen. «Was jetzt kommt, ist nichts Neues.
Aber jetzt gibt es auch noch ein Gesetz dazu.»

Eine Massnahme mit vielen Facetten

Das revidierte Massnahmensystem kennt nach dem neuen Ge-
setz nur noch eine Beistandschaft, unterteilt in vier Untergrup-
pen. Diese umfasst kiinftig das ganze Spektrum von Kompeten-
zen und Aufgaben: von der Begleitbeistandschaft, vergleichbar
mit einer unverbindlichen Nachbarschaftshilfe, tiber die Vertre-
tungsbeistandschaft mit einzelnen Aufgabenbereichen, weiter
Uber die Mitwirkungsbeistandschaft mit klar definierten Kompe-
tenzen bis hin zur umfassenden Beistandschaft, die quasi einer
Vormundschaft entspricht. Die neu zu schaffenden Erwachse-
nenschutzbehoérden sind nun verpflichtet, die Aufgabenbereiche
zu definieren. Die Handlungsfahigkeit kann dabei je nach Sach-
verhalt punktuell und unterschiedlich stark eingeschrankt wer-
den. «Deshalb muss man jeden Fall genau kennen. Das braucht
Profis mit entsprechend ausgestalteten Organisationen», betonte
Biderbost. «Die Vormundschaftsbehérden werden aber nie alles
wissen konnen. Dort arbeiten héufig Juristen und Laienrichter.
Wenn sich ein Fall nicht eindeutig préasentiert, miissen wir das
Umfeld abklappern: Schulen, Betreuer in Heimen, Arzte, Ange-
horige. Das Zentrale ist die Anhérung des Betroffenen selber.» Da-
bei sei man immer auf Berichte von Profis angewiesen, die Krank-
heiten und Behinderungen verstehen. «Je genauer man eine
Massnahme ausgestalten muss, desto intensiver miissen die Ab-
klarungen sein.»

Selbstbestimmung und Familiensolidaritdt gewinnen mit dem
neuen Gesetz an Bedeutung. Eine Patientenverfiigung regelt, wel-
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Wohnheim Sonnegarte

Nach fiinfjéhriger Tatigkeit hat sich unser Heimleiter entschieden, innerhalb des Wohn-

Das Wohnheim Sonnegarte in

heims eine andere Aufgabe zu tibernehmen. Per 1. August 2009 oder nach Vereinbarung  St.Urban bietet 43 Menschen

suchen wir

eine Heimleiterin / einen Heimleiter 80 - 100%

Sie tibernehmen die Gesamtverantwortung fur die Betreuung der Heimbewohner, -be-
wohnerinnen und fir die Personalfihrung. Finf Gruppenleitungen und die Leitung des
Ateliers sind Ihnen direkt unterstellt. Sie sind verantwortlich fir die Sicherstellung des

mit geistiger und mehrfacher
Behinderung eine Wohn- und
Beschaftigungsmaglichkeit
an. Das Heim ist eine Organi-
sationseinheit der Luzerner
Psychiatrie.

Qualitatsmanagements und optimieren sukzessive die bestehenden Prozesse. In betriebs-
wirtschaftlichen Belangen (Personelles, Finanzen und Infrastrukturen) arbeiten Sie zusam-

men mit den Fachdiensten der Luzerner Psychiatrie.

Bewerbung an:

Sie verfiigen Uber eine Ausbildung in Sozial- oder Heilpddagogik und haben bereits eine  Luzerner Psychiatrie
Fahrungsweiterbildung abgeschlossen. In beiden Bereichen sind mehrjéhrige Berufserfah-  Personaldienst

rung von Vorteil. Freude am Kontakt mit Menschen mit einer geisitgen Behinderung,

Schafmattstrasse 1

hohe Sozialkompetenz, Teamféhigkeit und Durchsetzungsvermégen runden lhr Profil ab. 4915 St. Urban

Telefon 062 918 55 55

Wir bieten lhnen eine vielseitige, verantwortungsvolle Stelle mit der Mdglichkeit, die Ent-  www.lups.ch \‘ﬂ

wicklung des Wohnheims aktiv mitzugestalten.

Fur AuskUinfte steht Ihnen Thomas Lemp, Leiter Personal- und Stabsdienste, gerne zur

Verfligung, Telefon 062 918 50 40.

CURAVI/VA

Horizonterweiterung geplant?
Bildung bringt Sie weiter!

Aktuelle Weiterbildungsangebote im Bereich Management
flir Flihrungspersonen aller Stufen:

Fachkurse

o Fiihrungsinstrument Vertrauen
Ein Leitfaden zu einer Vertrauenskultur in der eigenen Institution
15./16. Juni 2009, Zurich

o Frau fiihrt
Frauen suchen ihren eigenen Weg und Flihrungsstil
10./11. September 2009, Olten

¢ Mitarbeitende qualifizieren - von
der Probezeit bis zum Arbeitszeugnis
Ressourcenorientierte Qualifikation und Empowerment
14.-16. September 2009, Luzern

o Delegieren - aber richtig!
Aufgabenteilung als Managementaufgabe
19./20. Oktober 2009, Luzern

Nachdiplomkurs

o NDK EPOS — Ethische Prozesse in Organisationen im Sozialbereich
EPOS ist ein Verfahren fiir Fach- und Fiihrungspersonen, mit
dem schwierige Entscheidungen ethisch reflektiert, Organisa-
tionstrukturen und Arbeitskultur hinterfragt und allenfalls
verandert werden.

September 2009—Juni 2010 (22 Tage), Luzern

CURAVIVA Weiterbildung 6006 Luzern Tel. 041 419 01 72
weiterbildung@curaviva.ch  www.weiterbildung.curaviva.ch

RBZ Regionales Behindertenzentrum Interlaken
Mittengrabenstrasse 56, 3800 Interlaken

Der Verein RBZ Interlaken bezweckt die angemessene und
fachkundige Betreuung von Menschen mit einer geistigen
Behinderung. Hierzu fuhrt er eine Schule, eine Werkstatt,

Wohngruppen und eine Beschaftigungsgruppe.

Im Wohnbereich leben 45 erwachsene Menschen in 8 Wohn-
gemeinschaften. Fur diesen Bereich suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine / einen

Wohnbereichsleiterin oder
Wohnbereichsleiter 100 %

Aufgaben

e Leiten des Wohnbereichs mit 22 Mitarbeitenden
(18.5 Stellen)

o Mitfiihrung der Gesamtinstitution zu viert im Team

e Mitarbeit in der Betreuung

Anforderungen

e sozialpadagogische oder gleichwertige Ausbildung
¢ mehrjahrige Fihrungserfahrung

hohe Sozialkompetenz

Freude an Herausforderungen
Einfuhlungsvermégen und Humor

Fur Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die
Prasidentin des Trdgervereins,

Frau Ingrid Hirni, 033 822 84 66, hirni@quicknet.ch.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spatestens 15. Mai
2009 an Verein RBZ Interlaken, Frau Ingrid Hirni, Harderstrasse
60, 3800 Interlaken.




che medizinischen Massnahmen angewendet werden diirfen und
welche nicht. Eine Vorsorgevollmacht Gibergibt einer Person, der
man sich anvertraut, die Kompetenz, stellvertretend zu entschei-
den. Familiensolidaritdt kommt meist bei Betagten ins Spiel: Eine
an Demenz erkrankte Person hat beispielsweise ein Bankkonto.
Der Ehepartner ist kiinftig ebenfalls bevollméachtigt, iiber das
Geld zu verfiigen. «Der Staat muss erst eingreifen, wenn es not-
wendig wird. Es geht nicht darum, dass ein geistig Behinderter im-
mer einen Vormund hat. Wenn die Familie selber auftretende Pro-
bleme abfedern kann, muss man niemanden entmiindigen. Man
wendet eine Massnahme nur an, wenn es sie auch braucht. Man
muss damit eine Liicke fiillen kdnnen, sonst niitzt das nichts. Die
Verhaltnismassigkeit muss dabei gegeben sein.» Dabei spiele das
Verschulden tberhaupt keine Rolle. «<Es geht nie um Schuld. Wir
sind keine Strafrechtler. Wir miissen jemanden schiitzen.» Wie
schon im Kinderschutzrecht gibt es kuinftig auch im Erwachse-
nenschutzrecht jemanden, der keinerlei Vertretungskompeten-
zen hat, sondern einfach mit Rat und Tat zur Seite steht. «Sobald
aber Erbschaften oder Liegenschaften ins Spiel kimen, muss das
Amt tatig werden.»

Das Gesetz ermoglicht, dass eine Person auch mehrere Beistdnde
hat. Anders als etwa in Deutschland kénnen aber nicht Betreu-
ungsvereine, sondern nur natiirliche Personen diese Aufgabe

Ubernehmen. Auch eine Mischform zwischen Eltern und amtli-

chem Vormund ist mdglich, so kann sich dieser beispielsweise um

administrative Dinge kimmern, wahrend die Angehorigen sich
auf die personliche Beziehung konzentrieren. «Die alten Mass-
ft, die neuen
mussen individuell uUberpriift werden, sonst sind sie nichtig.
Einzig die jetzigen Entmiindigungen werden zur umfassenden
Beistandschaft. Das gibt eine ziemliche grosse Arbeitsbelastung.
Alleine in der Stadt Ziirich haben wir 4000 Erwachsenen- und Kin-
derschutzmassnahmen.»

Weiter wie gehabt

In der Fragerunde standen viele individuelle Interessen in Vorder-
grund. Eine Pflegerin wollte wissen, wie sich das revidierte Gesetz
auf die Arbeit des Personals in Behinderteneinrichtungen auswir-
ken wird. «In der Behindertenarbeit braucht es weiterhin Profis.
Die Behorden sind nattirlich froh um gute Antréage, denn das Pfle-
gepersonal kennt die betreuten Menschen ja am Besten. An der ei-
gentlichen Betreuungsarbeit wird sich aber nichts andern.» Bider-
bost betonte, dass man sich vermehrt mit den méglichen Mass-
nahmen auseinandersetzen miisse. «Aber wir kénnen schon
heute keine unverhaltnismassigen Massnahmen anordnen, egal,
ob das explizit in einem Gesetz steht oder nicht.»

Anzeige

Fhren mit Zahlen —

Erfullen von Anforderungen

AbaProject — Software fur Heime und Werkstatten

> Flexible Leistungsartendefinition und gestaltbarer Bewohnerstamm > Pflegetarife mit

Ansatzen gemass Einstufung BESA, RAI > Rapportierung von Pflegeleistungen, Spesen,
Absenzen > Barcode-Scanning fur Pflegeleistungen, Material- und Medikamentenbezige
> Fakturierung, Materialwirtschaft, Einkauf > Mehrstufige Gruppierung der Kostenarten,
Kostenstellen und Kostentrager nach KVG, BSV und kantonalen Anforderungen > Ubersichtliche

Auswertung von Kostenarten/-stellen und Kostentréagern > Automatisierte Kostenverteilung

indirekter Kosten > Schnittstelle zu Pflegedokumentation > Nahtlose Integration in

Lohnbuchhaltung, Materialwirtschaft, Fakturierung, Kostenrechnung ohne Datenredundanzen

ABACUS

CH-9301 Wittenbach-St. Gallen, Tel. 071 292 25 25, www.abacus.ch

E+S ASW

2 1 CURAVIVA 5109



	Keine Entmündigung mehr nach dem neuen Erwachsenenschutzgesetz : Vormundschaftsbehörden sind auf das Wissen des Pflegepersonals angewiesen

